21. November 2004: Wahlen zum Integrationsrat 

In vielen Städten Nordrhein-Westfalens werden am 21. November 2004 erstmals Integrationsräte gewählt. Das sind die Gremien, die die bisherigen Ausländerbeiräte ersetzen werden. Mit der Einführung der Integrationsräte ist eine echte Reform zu Gunsten der politischen Beteiligung der hier lebenden Migrantinnen und Migranten gelungen. 

· Der Integrationsrat erhält den Status und das politische Gewicht eines ganz normalen Ratsausschusses. Dies geschieht in erster Linie durch die Zusammensetzung. In der Regel werden zwei Drittel direkt gewählter Migrantenvertreter sowie ein Drittel vom Rat entsandte stimmberechtigte Mitglieder dem Integrationsrat angehören. Endlich werden die Voraussetzungen geschaffen, Migrantenvertretung und Kommunalpolitik eng zu verzahnen. Gemeinsam kann nun die Integration vorangetrieben werden.


· Der Integrationsrat bekommt echte Entscheidungskompetenzen. Zwischen Rat und Integrationsrat wird der Handlungsrahmen abgesteckt. So besteht die Möglichkeit, dass der Integrationsrat über Mittel für die Integrationsarbeit und die Selbstorganisationen der Migranten entscheidet.


· Darüber hinaus berät der Integrationsrat über alle wichtigen Themen für die Integrationspolitik. Er kommt in die Beratungsfolge zwischen Rat und Ausschüssen. So kann die Kommunalpolitik direkt mitgestaltet werden.


· Anders als bisher haben eingebürgerte – in manchen Kommunen auch gebürtige – Deutsche jetzt auch das Wahlrecht. 

